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Ziel und Zweck des Vereins

Der Verein Musik & Kultur Uebeschi organisiert das Festival "Openair
Uebeschl" und fördert junge Musiker und Bands aus dem Einzugsgebiet mit
den geeigneten Mitteln.

Auftritt nach Aussen

Der Verein rIchtet sich nach keiner festgelegten musikalischen Stilrichtung.
Sein Wirken soll nach aussen von traditionell bis modern ausgelegt sein.

Als Plattform gilt hauptsächlich das Festival "Openair Uebeschi", kann aber
auch weitere Veranstaltungen und Anlässe beinhalten. .

Kooperationen

Der Verein ist offen für jegliche Art der Kooperation mit anderen
OrganisatIonen, Institutionen oder Vereinen.
Die Vertreter des Vereins in kooperativen Zusammenarbeiten werden durch
den Vorstand gewählt.

MItgliederstruktur

Die Mitgliederstruktur soll grässtmöglich durchmischt sein. Der Verein steht
für jedermann/frau offen, welche/r sich für die Inhalte, Interessen und das
Schaffen des Vereins Interessiert.

Musik&. Kultur

Der Verein unterstübt Musiker/Bands und Kulturschaffende verschiedenster
Stilrichtung und Herkunft - in erster Linie, indem sie diesen am Openair
Uebeschi eine AuftrittsmögHchkeit zur Verfügung stellen.

Finanzierung

Der Verein finanziert sich mittels Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen,
Sponsoring, Spenden und Veranstaltungen.



2. STATUTEN

2.1 Name, Sitz und Haftung

Name und Sitz

Unter dem Namen Verein Musik & Kultur Uebeschi, wurde am ..

09. Januar 2004 ein körperschaftlich organisierter Verein im Sinn von
Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) gegründet.

b} . Sitz und Zustelladresse des Vereins ist die jeweilige Adresse des amtierenden
Vereinspräsidenten oder dessen Vertretung.

Art. 2 Haftung

a) Für die VerbindHchkelteh des Vereins ist nur dessen Vermögen haftbar. Jede
persönliche Haftung ist ausgeschlossen (Art. 57 ff ZGB).

Art. 1.

a)

2.2 Ziel und Zweck des Vereins

Zweck des Vereins

Der Verein bezweckt in erster Linie die Organisation des Openairs Uebeschi
und gibt jungen Musikern und Bands aus dem nahen und weiteren
Einzugsgebiet eine Auftrittsmöglichkeit.

Der Verein kann sich auch bei anderen kulturellen Anlässen aktiv beteiligen,
oder solche durchführen, welche jungen Kulturschaffenden eine öffentliche
Plattform bieten.

Pflege der Freundschaft und Geselligkeit auf politisch und konfessionell
neutraler Grundlage.

Art. 4 VereinszIele

a) Der Verein bietet jungen Kulturschaffenden, hauptsächlich im Bereich Musik,
die Möglichkeit, öffentlich aufzutreten und rekrutiert entsprechend Mitglieder,
welche die gleichen Interessen vertreten und an Anlässen entsprechend als
freiwillige Helfer zur Verfügung stehen.

2.3 . Mitgliedschaft

Art. 5 Allgemeines

a) Die Aufnahme der Aktivmitglieder erfolgt durch die GVaufgrund einer
schriftlichen Beitrittserklärung, bei unmündigen Personen muss die
Beitrittserklärung vom gesetzlichen Vertreter gestellt werden.
Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die einen jährlichen
Mitgliederbeitrag leistet, dessen Höhe von der GV festgelegt wird, und deren
Bemühungen um die Wahrung der Vereinsinteressen unbestritten sind.

Der Vereinsvorstand hat das Recht, Aufnahmegesuche ohne Angabe von
Gründen abzulehnen.

Personen, welche sich in besonderer Weise für den Verein und/oder dessen
Ziele einsetzen, können auf Vorschlag des Vorstandes mit der
Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet werden.

Art. 3

a)

b)

c)

b)

c)

d)




